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zin unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Spei-
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terleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger 
Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, 
insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern 
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen 
der Zustimmung der Herausgeber. Bildnachweise, 
Gestaltung und Produktion: Konsulent Unterneh-
mensberatung GmbH. Titelbild/KI-generiert. Quel-
le der steuerliche Textinhalte in Lizenz: efv, Erich 
Fleischer Verlag, Clüverstrasse 20, 28832 Achim.



Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine große Freude, Ihnen heute be-
reits die zweiundvierzigste Ausgabe unse-

rer Kanzleizeitschrift präsentieren zu dürfen. 
 
Das Steuerrecht befindet sich in einem stetigen Wan-
del. Umso wichtiger ist es uns, Sie aktuell, verständ-
lich und praxisnah zu informieren. Aus diesem Grund 
haben wir für Sie wesentliche Neuerungen und inte-
ressante Informationen aus den Bereichen Steuern, 
Recht und Wirtschaft sorgfältig zusammengestellt. 
 
Darüber hinaus möchten wir Ihnen auch Einblicke 
und Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag geben. 
Sollten Sie zu den angesprochenen Themen Fragen 
haben oder eine persönliche Beratung wünschen, 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beii der Lektüre
und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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01
A n w e n d u n -
gung
der Regelungen zur neuen
Aktivrente

Durch das Aktivrentengesetz5 
wurde mit Wirkung ab dem 

01.01.2026 eine neue Regelung 
zur Besteuerung von Arbeitslohn 
geschaffen.

Danach wird ab 2026 der Ar-
beitslohn von aktiv beschäftig-
ten Rentnern nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze bis zur Höhe 
von 24.000 Euro jährlich steuer-
frei gestellt (sog. Aktivrente).6 

Wird die Regelaltersgrenze erst 
im Laufe des Jahres erreicht oder 
hat das Arbeitsverhältnis nicht 
das ganze Kalenderjahr über be-
standen, wird der Freibetrag nur 
zeitanteilig berücksichtigt. Aus-
genommen von der steuerlichen 
Förderung sind geringfügig Be-
schäftigte.

Entscheidend ist die aktuell aus-
geübte Tätigkeit als Arbeitneh-
mer; auf die vorherige Art der 
Erwerbstätigkeit kommt es nicht 
an. Danach sind z. B. auch davor 
Selbständige oder Verbeamtete 
grundsätzlich begünstigt. 

Die Steuerfreiheit besteht unab-
hängig vom Bezug einer Rente 
oder von Versorgungsbezügen 
gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
EStG wegen Erreichens einer Al-
tersgrenze.

Weitere Voraussetzung ist ledig-
lich, dass der Arbeitgeber7 für 
diesen Arbeitslohn Rentenver-
sicherungsbeiträge8 entrichtet. 
Außerdem fallen beim Arbeitge-
ber und auch beim Arbeitnehmer 

02
Erstattung
von ausländischen Vorsteuer-
beträgen aus sog. Drittstaaten
(Nicht-EU-Staaten)

In Deutschland ansässige Unter-
nehmer bzw. Unternehmen, die 

ausländische Leistungen in ei-
nem Nicht-EU-Staat bezogen und 
entsprechende Vorsteuerbeträge 
(z. B. anlässlich von Geschäfts-
reisen) entrichtet und selbst keine 
steuerpflichtigen Umsätze in dem 
jeweiligen Staat erbracht haben, 
können sich die ausländische 

Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung an.

Der Arbeitgeber soll den Freibe-
trag bereits im Lohnsteuer-Ab-
zugsverfahren berücksichtigen.

Konnte der Arbeitgeber den Frei-
betrag zu Jahresbeginn noch 
nicht berücksichtigen, kann er 
den Lohnsteuerabzug insoweit 
nachträglich korrigieren.

Ist auch das nicht möglich, kann 
der Arbeitnehmer die Steuerbe-
freiung der Aktivrente nachträg-
lich in seiner Einkommensteuer-
Erklärung geltend machen.

Beim Werbungskostenabzug ist 
allerdings zu beachten, dass Aus-
gaben, soweit sie mit steuerfreien 
Einnahmen im Zusammenhang 
stehen, nicht als Werbungskos-
ten abgezogen werden dürfen(§ 
3 c Abs. 1 EStG).

Das Abzugsverbot gilt auch für 
die mit der steuerfreien Aktivren-
te im Zusammenhang stehenden 
und vom Arbeitnehmer getrage-
nen Vorsorgeaufwendungen (ins-
besondere Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge).9

Vorsteuer erstatten lassen (Vor-
steuer-Vergütungsverfahren).

Eine Vergütung der Vorsteuer er-
folgt jedoch regelmäßig nur in den 
Drittstaaten, zu denen bezüglich 
der Vorsteuererstattung eine sog. 
Gegenseitigkeit10 besteht.

Im Gegensatz zum elektroni-
schen Verfahren bei der Erstat-
tung von Vorsteuerbeträgen aus 
EU-Mitgliedstaaten (über das 
BZSt-Online-Portal) können Ver-
gütungsanträge gegenüber Dritt-
staaten direkt bei der ausländi-
schen Erstattungsbehörde11 
eingereicht werden.

Eine hierfür regelmäßig erfor-
derliche Bestätigung der Unter-
nehmereigenschaft stellt das 
zuständige Finanzamt aus;  
 
die Bescheinigung wird aber nur 
erteilt, wenn der Unternehmer 
vorsteuerabzugsberechtigt ist, 
also nicht, wenn er nur steuer-
freie Umsätze ausführt oder 
Kleinunternehmer ist.12

Vergütungsanträge sind spätes-
tens bis zum 30. Juni des auf das 
Jahr der Ausstellung der Rech-
nung folgenden Kalenderjahres 
zu stellen.

Beizufügen sind neben der Unter-
nehmerbescheinigung Original-
rechnungen bzw. Einfuhrbelege.

Regelmäßig ausgeschlossen ist 
die Erstattung von Vorsteuerbe-
trägen, die auf den Bezug von 
Kraftstoffen entfallen.13

Zu beachten ist, dass ggf. länder-
weise unterschiedliche Mindest-
vergütungsbeträge erreicht wer-
den müssen.
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03
Private
Kapitalerträge in der Einkom-
mensteuer-Erklärung

Die Besteuerung von privaten 
Kapitalerträgen ist grundsätzlich 
durch einen Kapitalertragsteuer-
abzug in Höhe von 25 % zzgl. 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer14 abgegolten.

Kapitalerträge müssen daher 
regelmäßig nicht in der Einkom-
mensteuer-Erklärung angegeben 
werden.

Die Angabe von privaten Kapital-
erträgen in der Steuererklärung 
kann aber zwingend erforderlich 
oder empfehlenswert sein; siehe 
dazu folgende Beispiele:

Die Angabe der Kapital-
erträge ist erforderlich, 
wenn

•	 für Kapitalerträge keine 
Kapitalertragsteuer ein-
behalten wurde (z. B. bei 
Darlehen an Angehörige,15 

Gesellschafter-Darlehen,15 

Steuererstat tungszinsen 
nach § 233a AO, Zinsen 
von ausländischen Banken). 
 
Der Steuersatz für diese Er-
träge im Rahmen der Ein-
kommensteuer-Veranlagung 
entspricht dann regelmäßig 
dem Abgeltungsteuersatz 
von 25 % (vgl. § 32d EStG). 

•	 trotz Kirchensteuerpflicht kei-
ne Kirchensteuer von den 
Kapitalerträgen einbehalten 
wurde (z. B. wegen Abga-
be eines Sperrvermerks16). 
 

In diesem Fall reicht es aus, 
nur die darauf entfallende Ka-
pitalertragsteuer anzugeben. 
 
Die Kirchensteuer wird 
dann im Rahmen der Ver-
anlagung festgesetzt.17 

 
Eine Minderung der Abgel-
tungsteuer wegen Kirchen-
steuerpflicht14 kann in diesen 
Fällen nur erreicht werden, 
wenn die gesamten Kapital-
erträge angegeben werden. 

Die Angabe der Kapital-
erträge ist sinnvoll, wenn

•	 die Besteuerung von Ge-
winnausschüttungen aus 
einer Beteiligung an einer 
Kapitalgesell-schaft in Höhe 
von 60 % der Erträge mit 
dem persönlichen Steuer-
satz günstiger ist als der Ka-
pitalertragsteuerabzug (sog. 
Teileinkünfteverfahren). 
 
Das Teileinkünfteverfahren 
kann auch dann vorteilhaft 
sein, wenn z. B. Zinsen im 
Zusammenhang mit der Fi-
nanzierung des Kapitalanteils 
angefallen sind und (teilwei-
se) als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden sollen. 
 
Ein entsprechender Antrag 
ist möglich bei einer Kapi-
talbeteiligung von mindes-
tens 25 % oder bei mindes-
tens 1 % und beruflicher 
Tätigkeit mit maßgeblichem 
unternehmerischen Ein-
fluss auf die Gesellschaft.18 

•	 die Besteuerung sämt-
licher Kapitalerträge mit 
dem persönlichen Einkom-
mensteuersatz günstiger 
ist als der 25 %ige Kapital-
ertragsteuerabzug (sog. 

G ü n s t i g e r p r ü f u n g ) . 1 9 

 
Dies kann z. B. auch durch 
Berücksichtigung von Ver-
lusten aus anderen Ein-
kunftsarten eintreten. 

•	 der Kapitalertragsteuerabzug 
zu hoch gewesen ist; das ist 
u. a. möglich, wenn kein Frei-
stellungsauftrag erteilt wur-
de und deshalb der Sparer-
Pauschbetrag von 1.000 Euro 
(Ehepartner: 2.000 Euro) nicht 
– oder nicht vollständig – be-
rücksichtigt werden konnte. 

•	 (Veräußerungs-)Verluste aus 
Kapitalvermögen mit positi-
ven Kapitaleinkünften ver-
rechnet werden sollen.

Soweit z. B. Banken, Sparkas-
sen oder Finanzdienstleister bei 
privaten Kapitalerträgen Steu-
erbescheinigungen teilweise 
nicht mehr automatisch ausstel-
len, sind diese ggf. anzufordern, 
wenn die Einbeziehung von Ka-
pitalerträgen in die Einkommen-
steuer-Veranlagung beabsichtigt 
ist.

Für Verluste, die in einem Bank-
depot angefallen sind und nicht 
in diesem Depot zur zukünftigen 
Verlustverrechnung vorgetragen, 
sondern im Rahmen der Einkom-
mensteuer-Veranlagung mit an-
deren (Veräußerungs-)Gewinnen 
verrechnet werden sollen, ist eine 
entsprechende Bescheinigung 
der Bank erforderlich.20
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04
Betriebliche 
PKWs
Anscheinsbeweis für die Pri-
vatnutzung

Überlässt ein Arbeitgeber sei-
nem Arbeitnehmer einen be-

trieblichen PKW zur privaten Nut-
zung, stellt dies einen geldwerten 
Vorteil dar, der regelmäßig als 
Arbeitslohn entweder pauschal 
im Wege der 1 %-Regelung (§ 6 
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) oder 
alternativ durch Nachweis der tat-
sächlichen Aufwendungen durch 
ein Fahrtenbuch(§6Abs.1Nr. 
4Satz3EStG) vom Arbeitnehmer 
zu versteuern ist.

Voraussetzung für die Annah-
me eines geldwerten Vorteils ist 
neben der tatsächlichen Über-
lassung eines Dienstwagens das 
Bestehen einer Privatnutzungs-
vereinbarung.

Der Anscheinsbeweis lässt nach 
der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs21 in diesem Fall aber 
den Schluss zu, dass ein vom 
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer 
zur privaten Nutzung überlasse-
ner Dienstwagen auch ohne Ver-
einbarung tatsächlich privat ge-
nutzt wird.

Steht dagegen aber noch nicht 
einmal fest, dass überhaupt ein 
Dienstwagen für Privatfahrten 
überlassen wurde, kann der Be-
weis des ersten Anscheins diese 
fehlende Feststellung nicht erset-
zen, sodass – ohne weitere Nach-
weise – kein geldwerter Vorteil 
angenommen werden kann.

Entsprechend schließt die Ver-
einbarung eines Privatnutzungs-
verbots zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer einen geldwer-
ten Vorteil aus.22

In einer aktuellen Entscheidung 
hat der Bundesfinanzhof23 jetzt 
klargestellt, dass diese Grund-
sätze zum Anscheinsbeweis in 
Arbeitnehmerfällen nicht auf 
die private PKW-Nutzung durch 
Gesellschafter-Geschäftsführer 
übertragbar sind.

Vielmehr spricht in den Fällen, 
in denen der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH jeder-
zeit über einen betrieblichen PKW 
verfügen kann, der Anscheinsbe-
weis dafür, dass nach allgemei-
ner Lebenserfahrung dann auch 
tatsächlich eine private Nutzung 
des Fahrzeugs erfolgt.

Dies gilt nach der Rechtspre-
chung23 selbst bei fehlender Ver-
einbarung einer Privatnutzung 
oder sogar bei einem schriftlich 
vereinbarten Privatnutzungsver-
bot.
Sofern auf Ebene der Gesell-
schaft die Aufwendungen für den 
betrieblichen PKW als Betriebs-
ausgaben abgezogen wurden, 
erfolgt die Versteuerung als ver-
deckte Gewinnausschüttung (§  8 
Abs. 3 Satz 2 KStG).
Verhindern lässt sich die Behand-
lung als verdeckte Gewinnaus-
schüttung insbesondere durch 
die Führung eines ordnungsge-
mäßen Fahrtenbuchs oder ggf. 
durch entsprechende organisa-
torische Maßnahmen.

05
Ratenweise
Erfüllung einer Abfindung für
Pflichtteilsverzicht

Abfindungen, die für einen 
Pflichtteils- und Pflichtteils-

ergänzungsverzicht zu Lebzeiten 
gezahlt werden, unterliegen – 

auch wenn sie in Raten geleistet 
werden – nicht der Einkommen-
steuer. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof in einem aktuellen Urteil 
entschieden.24

Im Entscheidungsfall übertrugen 
die Eltern im Wege der vorweg-
genommenen Erbfolge ihrem 
Sohn Anteile an ihrem Unterneh-
men sowie an einem Betriebs-
grundstück. Die Tochter verzich-
tete gegenüber den Eltern auf 
ihre Pflichtteilsansprüche für das 
an den Bruder übertragene Ver-
mögen. Im Gegenzug verpflichte-
te sich der Sohn gegenüber den 
Eltern zur Zahlung eines Gleich-
stellungsgeldes, und zwar zins-
los in zwei jährlichen Raten. Die 
Eltern traten diese Forderung 
gegenüber ihrem Sohn an die 
Tochter ab.

Ebenso wie das Finanzamt hat 
das Finanzgericht in erster Ins-
tanz25 diese Gestaltung als Ka-
pitalüberlassung der Tochter an 
die Eltern beurteilt und einen 
rechnerisch im Gleichstellungs-
geld enthaltenen Zinsanteil26 als 
einkommensteuerpflichtigen Ka-
pitalertrag27 berücksichtigt.

Der Bundesfinanzhof24 hat jedoch 
klargestellt, dass Abfindungen für 
einen lebzeitigen Pflichtteils- und 
Pflichtteilsergänzungsverzicht – 
unabhängig von einer Ratenzah-
lung – kein erzieltes Einkommen 
im Sinne des Einkommensteuer-
gesetzes darstellen, sondern der 
Auszahlung eines durch den Erb-
gang erworbenen Vermögens-
rechts (Erb- oder Pflichtteil, Ver-
mächtnis) gleichzustellen sind.

Im Ergebnis ist daher das emp-
fangene Gleichstellungsgeld bei 
der Tochter einkommensteuer-
lich nicht zu berücksichtigen. Die 
Zahlungen können jedoch der 
Schenkungsteuer28 unterliegen.
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        dürfen.

• Seite 7

(21) Siehe BFH-Urteile vom 21.04.2010 VI R 46/08 (BStBl 2010 II S. 848) und vom 06.10.2011 VI R 56/10
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NOTIZEN:
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